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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den 22 Nov. 1800. Drittes Quartal. Den l Frimäre IX.

Gesetzgebender Rath, 1;. Nov.

Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Finanzcomißion über die

Bittschriften der Städte Buren und Nidau.)

Man fand in fernerm endlich, daß bey der all-

gemeinen Bestimmung des Munizipaiitäts. Gesetzes,

wie die Gemeinden zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse

Anlagen ausschreiben können, weiter keine Ausnahmen
festgesezt und einzelne Gemeinden vorzugsweise zu neuen
bleibenden Aussagen berechtiget werden können. Die
damalige Commission schlug demzufolge dem grossen

Rathe vor, über diese ver chiedencn Petitionen nicht
einzutreten, oder nach damaligem Sprachgebrauch zur
einfachen Tagesordnung überzugehen, was denn auch

am il. Dec. 99 erfolget ist.

Ihre Finanzcomnußion B. G. hat nun zwar bey
der vorgenommenen Untersuchung Kch von der chevo-

rigen Rechtsgülligkeit der Ohmgeldsgerechtigkrit der
Städte Nidau und Buren überzeugen, zugleich aber
finden müssen, daß derjenige Gesichtspunkt, ans dem
die ehevorige Commission und der Gr. Rath die Sache
angesehen haben, ganz in dem Sinn unserer derma-
ligen Verfassung liege, so daß mithin dem Begehren
der genannten Städte, als mit dieser Verfassung un»

verträglich, nicht entsprochen werden könne.

Die Finanzcommission lrägt daher darauf an, daß
in das Begehre» der Städte Bürcn und Nidau nicht
eingetreten werde.

Die Finanzcommißion trägt folgende Botschaft an
den Voll;. Rath an, welche angenommen wird:

An den Voliziehungsrath.
Wenn der gesetzgebende Rath in seiner Botschaft

vom 29. Sept. lezrhin, Sie eingeladen hatte, uach

der Ihnen in Finanzsachen zukommenden Initiative in
Berathung zu nehmen: wie das Resultat der damals
paßirtcn zwey ersten Staatsrechnungen der Nacion be-

kannt gemacht werden könne? so sah er zwar wohl
voraus, daß bey der llnvollständigkcit der vorgelegten
Rechnungen, der aus denselben zu machende Auszug,
den Erwartungen unserer Mitbücger nur zum Theil
entsprechen würde. Er glaubte aber nichts desto we-
nigcr, man sollte immerhin das liefern, was man für
einmal zu liefern im Slande sey.

Da aber Sie B. Vollz. Räthe, in Ihrer Bot.
schaft vom >6. Okt. die Versicherung gebend baß die
erste Gencralcechnung auf r. Jan. 1799, welche dann
alle Einnahmsn und Ausgaben umfassen würde, bald
könne vorgelegt und hernach der Nation bekannt ge.
macht werden; so willigt der gesetzgebende Rath auch

gerne ein, daß die officielle Bekanntmachung eines Aus-
zugs der Staatsrechmmgen, bis zu diesem, wie wir
hoffen, nächstens eintretenden Zeitpunkt vertagt werde.

Dennoch muß Ihnen der gesetzgcb. Rath bemerken,
daß Sie in Ihrer Botschaft bloß von der Gencralrech.
Ming vom Jahr 1798 Erwähnung thun, vdschon >eit

diesem Jahr bald wt der zwey andere Jahre verflossen

sind. Dieser lange Zeilverlauf berechtigt demnach zu

der Erwartung, daß auch an der Generalrechnung

von >799 mit Eifer werde gearbeitet werden, damit
dieselbe der ihr unmittelbar vorgehenden in kürzester

Frist nachfolgen möge.

Vielleicht daß vermittelst dessen die besondere Ablag
einer Bruchrechnung fur die lcztcn 6 Monate des

Jahres 179? von derselben Art, wie die für die 6.
ersten Monate gewesen ist, überflüssig wird. Nickis
desto weniger war der gesetzged. Rath erwartend, daß

Sie B. Vollz. Räthe auf den Dekretsvorschlag vom



764 —

-y. Sept., nach welchem eine solche Bruchrechnung
verlangt wurde, antworten und Ihre anfälligen Be-
msrkungen mittheilen würden. Er ergreift daher die-
sen Anlaß, Sie an jenen Dekrctsvvrschlag zu erinnern
nnd Sie einzuladen, Ihr Befinden darüber einzusenden.

Die Finanzcommißion legt einen neuen Bericht über

den Verkauf des Schloßdoniaine Bruncgz vor, der für
z Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.

Herrenfchw a n d erhält für ; Wochen Urlaub.

Am 14. Nov. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, is. Nà
Präsident: Fueßli.

Folgendes Schreiben des B..Professeur Trafics wird
verlesen:

B. Gesetzgeber So wie das staatsbürgerliche Ver«

hältniß dem Menschen Rechte sichert, so legt es ihm
Pflichten auf, welche ihn ehren, deren Erfüllung ihm
Achtung erwerben kann. Zwar hat schon der Wclr.
dürger seine Pflichten, allein ihre Nichterfüllung ist keiner

Nachläßigkcit ahnenden Beurtheilung ausgefezt. Bey
seinemEmlritte in den Staat werden jene moralifcheVer-
pflichtungen auch billigeAnforderungen feinerMilbürger;
da seine Aufnahme in denselben unter der Vermisset,

zung geschieht, daß der unedle Gedanke nur sich und

seinem Vortheile zu leben, ferne von ihm sey. Der
Staat, welcher alle Handlungen zu seiner Erhaltung
und zu der Beförderung seiner Zwecke, Individuen loh,

ncn müßte, hätte keine Bürger. Dem Staate anzu.

gehören, in welchem ein Man» lebt, ist mithin eine

natürliche Stellung desjenigen, welcher demselben seine

Kräfte darbringt, den Lohn seiner Arbeiten mehr in

dem Zutrauen, sie von sich gefoeert zu sehen, mehr in

dem Verdienste sie zu verrichten, als in ihrem Ertrage,
seiet.

Schon im früheren jugendlichen Alter sehnte ich

mich oft nach diesem Lande, welches in der Geschichte

d'.rr Wissenschaften glänzt dessen Natur, Grösse und

Schönheit damals nach, mehr durch Gesang und Sage
chs Beschreibung nüzlc, dessen Freyheit nach den Kraft-
äusseeinigen geschält wurde welche sie errungen hatte;

wich, diesem Laube, dessen glückliche Lage so viel ver«

sprechend ist. Im Mittelpunkte der aufgeklärtesten, der
Industriereichen Nationen gleich vorrheilhast für Auf.
nähme, Verbreitung und Mittheilung der Gaben der
Naiuc, der Kunst und des Geistes — welch'eine Lage
Bürger Gesetzgeber!

Nach diesem Lande wurde ich beruffen demselben
die in einer, einem blühenden freyen Staate zu verdau-
kenden Erziehung, erworbenen Kenntnisse nützlich z»
machen. Wenn ich mm schon in dem, was meine
geringen Kräfte seit 15 Iahren Helvctien gewidmet, ge-
leistet haben, meinem Willen und Wünschen nicht ge,
imgsam entsprochen sehe, so lassen Sie dennoch, B G.
dein Willen Gerechtigkeit widerfahre», indem Sie auch
dem wenig Gewirkten Ihren Beyfall schenken, welcher
mir so unvermuthcl als angenehm in dem Decree kund
wurde, welches mich auf eine ehrenvolle Weise Hclve.-
tiens Bürgern zugesellt. Möge doch meine engere Ver,
bindung mit diesem Staate demselben nützlich, dem
Erfolge meiner Arbeiten günstig werden. Iczt da die
Republik vorzügliche Thätigkeit der Bürger fcd.rt, wo
die Bildung solcher Männer so dringend nöthig wird,,
welche mit Einsicht,Kraft und Willen sorlarbeiten kö«,
nen, ihr Haltung und Stärke zu sicher«.

B. G. Ich verkenne den Bürgersinn nicht, welcher
Sie beseelt, mich in der gegenwärtigen Lage unserer'
Republik, für ihren Bürger zu erklären noch das Zu,
trauen, dessen Sie mich dadurch würdigen. Ich bitte
den gesetzgebenden Rath, meinen Dank anzunehmen,
so wie die Versicherung, daß ich jenes Zutrauen über

alles schätze, und demselben stets zu entsprechen meine

größte Sorgfalk werde seyn lassen,

Die Finanzcommißion legt folgenden Bericht vor,
dessen Antrag angenommen wird:

B- Gesetzgeber! Durch eine Botschaft vom 29kW
Okt. fodert der Vvllziehungsrath für das Kriegsmini»
sterium einen neuen Credit von 500,000 Fr, Im Heu»

monat hat dieses Ministerium einen ähn i.hen Credit

erhalten, der nun alldcreils erschöpft seyn mag.

Da Sie diese Votschaft zur nähern Untersuchung

Ihrer staatswirthschafllichen Commißwu überwiesen, sv

glaubte dieselbe Ihre Pflicht nicht besser erfüllen zu kön-

nen, als wenn sie die Monalsbedürfnisse dieses Mwi»
steriums untersuchte.,

(Die Forts, folgt.)
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